
PLANZEICHNUNG (Planteil A) Maßstab 1 : 2500

Bebauungsplan Nr. 80
„Industriepark Westlich

Frevelberg“

- Entwurf -

STADT  HALBERSTADT

VERFAHRENSVERMERKE

PLANZEICHENERKLÄRUNG (Planteil A) 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (Planteil B)

OT Böhnshausen

Halberstadt 

B 79

OT Mahndorf 

B 81 Richtung Blankenburg 

OT Athenstedt 

L 24 Richtung Harsleben 

B
 79 R

ichtung Q
uedlinburg 

OT Klein Quenstedt

OT Veltensmühle 

OT Neu Runstedt 
OT Emersleben 

OT Schachdorf Ströbeck

OT Langenstein

B 81 Richtung Magdeburg 

OT Sargstedt

OT Aspenstedt 

Aufstellung/Vorentwurf
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 80 [Beschluss-Nr. BV 509 (VII/2019-2024)] 
beschlossen. 
Dieser Beschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 04.08.2023 im Amtsblatt der Stadt Halberstadt Nr. 11/2023 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 04.09.2023 bis 06.10.2023 in Form einer Veröffentlichung des Vorentwurfs im 
Internet. Zeitgleich lagen die Unterlagen öffentlich aus (ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Halberstadt Nr. 11/2023 vom 04.08.2023).

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit 
Anschreiben vom 06.09.2023 mit Fristsetzung bis zum 12.10.2023.

Halberstadt, den 10.10.2023
gesiegelt gez. Szarata

Der Oberbürgermeister

Entwurf
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am ………………........ den Entwurfsbeschluss gefasst sowie die Veröffentlichung des Entwurfs im Internet 
beschlossen [Beschluss-Nr. BV …….(VIII/2024-2029). 
Dieser Beschluss sowie Internetseite/-adresse und Dauer der Veröffentlichungsfrist wurden am …………………… im Amtsblatt der Stadt Halberstadt Nr. ……/….… 
ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes war in der Zeit vom …………….……. bis …………….……. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht; zusätzlich hat 
der Entwurf im Zeitraum vom …………….……. bis …………….……. öffentlich ausgelegen. Die Öffentlichkeit erhielt während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben.
Parallel dazu erfolgten die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB jeweils mit Anschreiben vom …………….……. und Fristsetzung bis zum …………….…….

Halberstadt, den 
Siegel ………………………….

Der Oberbürgermeister

Abwägung/Satzungsbeschluss
Nach Prüfung und Abwägung der zum Planentwurf vorgebrachten Anregungen und Hinweise der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, der 
Nachbargemeinden sowie der Öffentlichkeit hat der Stadtrat in seiner Sitzung am …………….…….. den Bebauungsplan Nr. 80 „Industriepark Westlich Frevelberg“ 
beschlossen und die Begründung gebilligt [Beschluss-Nr. ………… (VIII/2024-2029)].

Halberstadt, den 
Siegel ………………………….

Der Oberbürgermeister

Ausfertigung
Dieser Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung mit Planzeichenerklärung (Planteil A) und den textlichen Festsetzungen (Planteil B) wurde nach dem am 
…………….……. vom Stadtrat unter Beschluss-Nr. ………… (VIII/2024-2029) gefassten Satzungsbeschluss ausgefertigt. Er stimmt in seinen Festsetzungen mit 
der durch diese Beschlussfassung geäußerten Willensbekundung des Stadtrates überein.

Halberstadt, den 
Siegel ………………………….

Der Oberbürgermeister

Inkraftsetzung
Der Beschluss-Nr. ………… (VIII/2024-2029) ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am …………….……. im Amtsblatt der Stadt Halberstadt Nr. ……/……….... ortsüblich 
bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Halberstadt, den 
Siegel ………………………….

Der Oberbürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung ist eine / keine Verletzung von Vorschriften gemäß § 215 Abs. 1 BauGB geltend gemacht worden.

Halberstadt, den 
Siegel ………………………….

Der Oberbürgermeister

Veröffentlichungsexemplar/Auslegungsexemplar
Dieser Entwurf war im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB vom …………………… bis …………………… im Internet veröffentlicht;
zusätzlich hat der Entwurf vom ………………..… bis …………….…. öffentlich ausgelegen.

Halberstadt, den 
Siegel ………………………….

Der Oberbürgermeister

Beglaubigte Abschrift
Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Kopie mit dem Inhalt der Ausfertigung (Urschrift) des Bebauungsplanes Nr. 80 „Industriepark Westlich 
Frevelberg“ vom …………….……. übereinstimmt.

Halberstadt, den 
Siegel ………………………….

Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes Nr. 80 „Industriepark Westlich Frevelberg“ sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, die 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist sowie die Verordnung über die 
Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
Rechtsgrundlagen sind weiterhin die §§ 1, 4, 5 sowie 8 und 9 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128, 132) geändert worden ist. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 80 „Industriepark Westlich Frevelberg“ sowie die Begründung wurden erarbeitet von der Stadt Halberstadt, Abteilung 
Stadtplanung, Domplatz 49, 38820 Halberstadt. 
Der Umweltbericht des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 80 „Industriepark Westlich Frevelberg“ wurde erarbeitet von BÖREGIO - Büro für Stadt- und 
Regionalentwicklung, Dr. Ing. Rainer Mühlnickel, Humboldtstaße 21, 38106 Braunschweig.

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 In den Industriegebieten (GI) sind Betriebe gemäß § 9 BauNVO zulässig. Es gelten 
folgende Einschränkungen:

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind 
unzulässig. 

Betriebswohnungen nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind unzulässig. 

Betriebe des Einzelhandels sind ausgeschlossen. Davon abweichend sind 
Gewerbebetriebe mit untergeordnetem Annexeinzelhandel ausnahmsweise 
zulässig, wenn:
- der Verkauf dem Direktvertrieb von auf dem Betriebsgrundstück hergestellten 

Produkten dient und die Verkaufsfläche untergeordnet ist oder
- der Verkauf von Waren im Zusammenhang mit einem Reparatur- oder 

Dienstleistungsgewerbe steht und er der hauptsächlichen Betriebstätigkeit 
untergeordnet ist oder

- die Veräußerung von Waren der Erfüllung von Werk- und Lieferverträgen dient. 

1.2 Vorhaben zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie (z. B. Photovoltaik-, 
Solaranlagen) sind allgemein zulässig, sofern sie in, an oder auf Dach- bzw. 
Wandflächen von Gebäuden bzw. Anlagen, welche einer nichtsolaren Hauptnutzung 
dienen, angeordnet sind. 

Ausnahmsweise können ebenerdige bzw. dort aufgeständerte Vorhaben zur 
Nutzung von solarer Strahlungsenergie zugelassen werden, sofern sie in, an oder 
auf Dach- bzw. Wandflächen von Gebäuden bzw. Anlagen technologisch/ funktional 
nicht ohne zumutbaren Aufwand integrierbar sind und grundstücksbezogen 20 % 
der überbaubaren Grundfläche (GRZ) unterschreiten. 

Für alle Baufelder sind mindestens 50 % der Dachflächen zur Nutzung von solarer 
Strahlungsenergie und/oder als Gründach auszubilden. Im letzteren Fall ist ein 
Gründach im Sinne von Dachbegrünung durch Bepflanzung eines Gebäudedachs 
gemeint. Zur Dachbegrünung gehört neben Unterbau und Aufbau die Deckung mit 
lebenden Pflanzen. Dachbegrünungen sind infolge einer ausnahmsweisen 
Überschreitung der GRZ nach Nr. 2.1 nicht anrechenbar.

Die Anlage der beschriebenen Dachnutzungen hat spätestens mit 
Nutzungsaufnahme (bauabschnitts- bzw. gebäudebezogen); bei Anlage eines 
Gründaches spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu erfolgen. 

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO ist die Grundflächenzahl (GRZ = Anteil 
versiegelbarer Grundstücksfläche) mit 0,8 festgesetzt. 

Dabei werden private Grünflächen (Flächen mit privatem Pflanzgebot) mit auf die  
20 % nicht überbaubaren Flächen angerechnet. 

Ein Überschreiten der Grundflächenzahl auf maximal 0,9 ist ausnahmsweise 
zulässig, wenn betriebliche Gründe dies erfordern und ein Ausgleich in Form einer 
Dachbegrünung im Verhältnis 1 : 2 (zu ersetzende Grünfläche : begrünter 
Dachfläche) dauerhaft geschaffen wird. 

Dachbegrünung infolge ausnahmsweiser Überschreitung der GRZ ist anrechenbar, 
sofern sie über die nach Nr. 1.2 erforderliche 50%ige Dachflächennutzung hinaus 
geht.

2.2 Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO ist die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse 
mit jeweils 2 Vollgeschossen festgesetzt. 

2.3 Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, 
wenn diese die im Planteil A, Baunutzungsschablone aufgeführten maximal 
zulässigen Höhen einhalten. 

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Planzeichen der Plangrundlage

Flurstücke mit Flurstücksnummern

Flurstücksnummern - Zuordnungslinien

Flurgrenzen

Gebäudebestände mit Hausnummern

Hauptleitungen unterirdisch

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 
und die Regelung des Wasserabflusses 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Leitungsarten:
ELT - Elektro

Industriegebiet
(§ 9 BauNVO)

Höhenlinien mit Höhenangaben in 
Meter [m] über Normalhöhenull (NHN)

Gemarkungsgrenze

Biotop Frevelgraben (aufgeweitet, mäandernd)
mit Entwässerungsgraben

Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Flurstücke Überhaken

70
18

17

104

ABW - Abwasser

GI

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung /
Baufeldbezeichnung Grundflächenzahl (GRZ)

Maximale Höhe
baulicher Anlagen [m]

Maximale Anzahl
der Vollgeschosse

Emissionskontingente LEK
tags (06.00 Uhr–22.00 Uhr) /
nachts (22.00 Uhr–06.00 Uhr)

[dB(A)]

Maximal zulässige
Niederschlagsabflussmenge

[l/ha*s]

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen (Öffentlich)

Grünflächen (Öffentlich) 

Grünflächen (Privat) 

RR Regenrückhaltebecken 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(§ 1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO)

Bahnstrecke

Koordinaten im Lagestatus ETRS89/UTM32N
z. B.: Rechtswert: 644.888
         Hochwert: 5.751.406

Höhenbezugspunkte mit Nummer und Angabe in Meter [m] über
Normalhöhenull (NHN nach DHHN 2016, Amsterdamer Pegel)HP 1 (103)

Geplante Leitungsarten: TW + RW + ELT - Trinkwasser + Regenwasser + 
Elektro

PRÄAMBEL

Stand: April 2025
Format: DIN A0

Fachbereich 2
2.2 Stadtplanung

Gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO gilt für die Bemessung der Höhe baulicher Anlagen:

Oberer Bezugspunkt ist bei Steildächern die Firsthöhe als Schnittkante der beiden 
eingedeckten Dachschenkel. Bei Flachdächern ist die obere 
Außenwandbegrenzung (einschließlich Attika bzw. geschlossener Brüstung) zur 
Bemessung heranzuziehen. Bei Pultdächern ist die höhere obere 
Außenwandbegrenzung maßgeblich.
Dachaufbauten / Bauteile / Anlagen (z. B. Entlüftungen, Schornsteine) bleiben bei 
der Bemessung der Höhe unberücksichtigt, sofern ihr Querschnitt weniger als 4 m² 
je Dachaufbau / Bauteil / Anlage beträgt.

Untere Bezugspunkte 
Für die Baufelder GI 6 und GI 7 ist HP 1 als unterer Höhenbezugspunkt mit der 
Höhe 0,0 m anzunehmen.
HP 1; Lage im ETRS89/UTM-Koordinatensystem, Zone 32; Nord
- Rechtswert, RW: 644.888,0
- Hochwert, HW: 5.751.403,4.
- Höhe 103 Meter [m] über Normalhöhennull (NHN nach DHHN 2016, 

Amsterdamer Pegel) 

Für die Baufelder GI 8 und GI 9 ist HP 2 als unterer Höhenbezugspunkt mit der 
Höhe 0,0 m anzunehmen.
HP 2; Lage im ETRS89/UTM-Koordinatensystem, Zone 32; Nord
- Rechtswert, RW: 644.882,8
- Hochwert, HW: 5.751.236,4.
- Höhe 106 m Meter [m] über Normalhöhennull (NHN nach DHHN 2016, 

Amsterdamer Pegel) 

3. Bauweise, Baugrenzen

Es gilt eine abweichende Bauweise. Abweichend zur offenen Bauweise darf die 
Länge der Gebäude auch über 50 m betragen.

4. Lärmemissionen 

4.1 Gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO sind auf den einzelnen Teilflächen Vorhaben (Betriebe 
und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die im Planteil A, Baunutzugsschablone 
aufgeführten Emissionskontingente LEK nach Nr. 3.7 DIN 45691 (Ausgabe 12/2006) 
weder tags (von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr) überschreiten.

4.2 Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt nach 
Abschnitt 5 der DIN 45691 (Ausgabe 12/2006). 

Die DIN 45691 wird bei der Stadt Halberstadt, Stadtplanung, zur Einsichtnahme 
bereitgehalten.

4.3 Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen, wenn der 
berechnete Beurteilungspegel Lr,j den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen 
Immissionsorten j um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

Die Festsetzungen basieren auf der Schallprognose zum Bebauungsplan Nr. 80 der Stadt 
Halberstadt der SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, 09232 Hartmannsdorf, Gutachten 
2053-23-AA-23-PB001 vom 03.04.2023. Das Gutachten wird bei der Stadt Halberstadt, 
Stadtplanung, zur Einsichtnahme bereitgehalten.

5. Niederschlagswasserableitung 

5.1 Auf den einzelnen Teilflächen sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, 
soweit sie die im Planteil A, Baunutzungsschablone angegebene maximal zulässige 
Niederschlagsableitmenge Qmax (Angabe in Liter/Hektar*Sekunde) in die öffentliche 
Kanalisation nicht überschreiten. Sofern mehr Niederschlagswasser auf den 
Grundstücken anfällt, ist dieses durch geeignete Maßnahmen zurückzuhalten, zu 
versickern und/ oder zu verbrauchen. 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden (§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)). Die Versickerung muss 
entsprechend des DWA-Regelwerkes Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und 
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“, erfolgen.

5.2 Niederschlagswasser kann auch auf den privaten Grünflächen zurückgehalten / 
versickert / verbraucht werden, sofern der eigentliche Nutzungszweck und 
-charakter    private Grünfläche    trotz baulicher Eingriffe (z. B. 
Geländemodellierungen) gewahrt bleibt. Dies ist gewährleistet, wenn die damit 
einhergehende Flächenversiegelung 5 % der privaten Grünfläche 
(grundstücksbezogen) nicht überschreitet.

 
5.3 Geeignete Maßnahmen zur Rückhaltung, Versickerung und/oder zum Verbrauch 

des Niederschlagswassers auf den Grundstücken sind im jeweiligen 
Genehmigungsverfahren nachzuweisen.

5.4 Für die Versickerung von Niederschlagswasser auf einem industriell genutzten 
Grundstück ist eine wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Harz erforderlich. 

5.5 Für die Aufnahme von Niederschlägen aus der öffentlichen Kanalisation ist der als 
Vorflut fungierende Frevelgraben nach Nr. 8.3 zu ertüchtigen. 

Bei belastetem Niederschlagswasser sind die Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Regenwasser (DWA-M 153) bzw. die Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung 
von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer (DWA-A 102) zu 
berücksichtigen und entsprechende Nachweise zu führen.

Der Nachweis und die Bemessung von Regenrückhalteräumen sind nach DIN 1986-100 
in Verbindung mit dem Arbeitsblatt DWA-117 zu erstellen. 

Die DIN 1986-100 sowie die Arbeitsblätter DWA-A 117, DWA-M 153, DWA-A 102 werden 
bei der Stadt Halberstadt, Stadtplanung, zur Einsichtnahme bereitgehalten.

6. Schmutzwasserableitung 

Die Schmutzwasserableitung erfolgt über Kanäle in den öffentlichen 
Verkehrsflächen (Straßen). Art und Umfang der Benutzung bestimmen sich nach 
den Allgemeinen Bedingungen für die Entsorgung von Abwasser in der Stadt 
Halberstadt (AEB-A), die bei der Abwassergesellschaft Halberstadt eingesehen 
werden können.

7. Grundstückszufahrten 

7.1 Für jedes Grundstück sind maximal zwei Zufahrten mit insgesamt 13,0 m Breite und 
eine Zuwegung mit 3,0 m Breite zulässig, die privaten Grünflächen können in 
diesem Umfang unterbrochen werden. 

7.2 Ausnahmsweise ist eine weitere Ein- bzw. Ausfahrt mit 6,5 m Breite zulässig, wenn 
betriebliche Gründe dies erfordern und ein Ersatz der privaten Grünfläche an 
anderer Stelle des Grundstückes nachgewiesen wird.

7.3 Bei übergroßen Grundstücken greifen die Festsetzungen nach Nr. 7.1 und Nr. 7.2 je 
angefangene 50.000 m². 

8. Grünflächen, Kompensationsmaßnahmen

8.1 Im Bereich privater Grünflächen sind überdachte und nicht überdachte Stellplätze 
mit ihren Unterbauungen ausgeschlossen.

 
8.2 Für die privaten Grünflächen gelten Pflanzgebote:

- Je 1,0 m² Pflanzfläche ist ein strauchartiges Gehölz zu pflanzen. Es sind 
mindestens drei verschiedene Arten zu verwenden.

- Je 200 m² Bepflanzungsfläche ist ein baumartiges Gehölz zu pflanzen. Dabei 
sind heimische und standortgerechte Arten einzusetzen.

- Je angefangene 8 Stellplätze ist ein Baum zusätzlich zu pflanzen.

Die Erstpflanzung hat spätestens in der Vegetationsperiode nach Nutzungsbeginn 
zu erfolgen. Die Gehölze sind zu unterhalten und im Falle ihres Abgangs gleichartig 
zu ersetzen. 

8.3 Auf den öffentlichen Grünflächen sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
vorzunehmen:
- Ergänzung der Bepflanzung des Dammes der 

Gewerbegebietsverbindungsstraße / Osttangente mit Bäumen und Sträuchern. 
Dabei sollen standortheimische Gehölze Verwendung finden. 

- Die öffentliche Grünfläche im Westen des Geltungsbereiches ist als Fläche zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu entwickeln. 
Die Fläche ist als naturnahe Grünfläche anzulegen und dauerhaft zu unterhalten 
(Wertigkeit: mind. 14 Biotopwertpunkte/ m² gemäß Anlage 1 zum 
Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt; RdErl. des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Umwelt (MLU) vom 12.03.2009    22.2-22302/2). In diesem Bereich sind 
Flächen für ein Regenrückhaltebecken zu sichern. Optional kann hier ein 
naturnahes Regenrückhaltebecken (Wertigkeit: mind. 14 Biotopwertpunkte/ m² 
gemäß Anlage 1 zum Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt; RdErl. des 
Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (MLU) vom 12.03.2009 
22.2-22302/2) angelegt werden und ist dann dauerhaft zu unterhalten. Die 
Bewirtschaftung des Regenrückhaltebeckens muss bei der Bepflanzung der 
Fläche sichergestellt werden.

- Der Verlauf des Frevelgrabens ist auf einer Breite von ca. 30 m einzudeichen. 
Die Überschwemmungsbereiche am Frevelgraben sind dauerhaft zu sichern. 
Darin ist der Frevelgraben künftig mäandernd zu führen, ergänzt durch Kolke und 
Nebenarme. 
o Anlage eines artenreichen Gehölzstreifens (Strauch-Baumhecke) mit einer 

Breite von mindestens 10 m entlang des Nordufers des Frevelgrabens 
(Böschungsoberkante), 

o Einrichtung eines 10 m breiten Gewässerrandstreifens südlich des Gewässers 
als Puffer zum Industriegebiet,

o Aufweitung der Sohle des Gewässers auf dem Niveau der Niedrigwasserlinie 
auf 5 m Breite und Einrichtung eines Niedrigwassergerinnes innerhalb dieser 
Sohle mit ca. 60 cm Breite. So entstünde eine künstliche Sekundäraue, die in 
ca. 2,5 m Tiefe unter dem Umgebungsniveau neben Verbesserungen der 
Habitatqualität für die Art Coenagrion mercuriale zusätzlich hochwertigen 
Lebensraum für viele weitere Arten böte. Diese Sekundäraue muss dauerhaft 
so unterhalten werden, dass eine komplette Verbuschung verhindert wird. 

Hinweis: Der Ausbau des Frevelgrabens unterliegt § 67 Abs. 2 bzw. § 68 Abs. 2 
  nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

8.4 Die vorstehenden Maßnahmen sind spätestens mit Erreichung eines 
Flächenbelegungsgrades von 50 % zu realisieren.

8.5 Auf externen Flächen sind Kompensationsmaßnahmen vorzunehmen bzw. über 
einen adäquaten finanziellen Beitrag abzuleisten.
- Für die Kompensation des Eingriffes sowie für die Verlagerung der vormals 

planungsrechtlich gesicherten Ausgleichsmaßnahmen erfolgt eine Beteiligung 
am PIK Harsleben (produktionsintegrierte Kompensation) in der Größenordnung 
von 161.852 Biotopwertpunkten. 

- Für den Verlust an Habitaten von Bodenbrütern sowie für Flächeneinbußen am 
Jagdrevier des Rotmilans erfolgt eine Beteiligung am PIK Harsleben 
(produktionsintegrierte Kompensation) in der Größenordnung von 20.000 
Biotopwertpunkten. 

Die Maßnahmen sind vertraglich zu binden und baubegleitend umzusetzen.

8.6    Sollten die unter Nr. 8.5 genannten Kompensationsmaßnahmen der PIK Harsleben 
nicht mehr zur Verfügung stehen, dann sind adäquate Ersatzmaßnahmen im selben 
Umfang heranzuziehen.

9. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen zugunsten der 
Versorgungsträger bzw. zugunsten der Gewässerunterhaltung sind prinzipiell von 
Bebauung und der Bepflanzung mit Gehölzen freizuhalten und als Baulast bzw. 
Grunddienstbarkeit zu sichern.

10. Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes wird verfügt, dass die öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen nach § 6 Abs. 4 Straßengesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) zum Zeitpunkt ihrer Verkehrsübergabe in ihrer 
Eigenschaft als Gemeindestraßen gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 3 StrG LSA gewidmet sind, 
soweit dies bisher nicht durch separaten Widmungsbeschluss erfolgt ist. 
Entsprechend § 6 Abs. 3 StrG LSA hat die Kommune dabei das dingliche Recht, 
über die betreffenden Flächen zu verfügen. Die gewidmeten / zur Widmung 
vorgesehenen Straßen sind in der Planzeichnung als öffentliche 
Straßenverkehrsflächen dargestellt. 

11. Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

11.1 Bodendenkmalpflege
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind archäologische Kulturdenkmale 
gemäß § 2 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DSchG ST) 
vorhanden. 

Für Kulturdenkmale besteht Erhaltungspflicht (§ 9 Abs. 1 und Abs. 2 DSchG ST). 
Soweit die vorgesehenen Bauarbeiten zur Zerstörung der vorhandenen 
archäologischen Denkmalsubstanz führen können, sind vor den eigentlichen 
Tiefbauarbeiten archäologische Dokumentationsarbeiten gemäß § 14 Abs. 9 DSchG 
ST durchzuführen. Die Realisierung der Baumaßnahme kann erst in Angriff 
genommen werden, wenn die archäologische Dokumentation abgeschlossen ist.

Bodeneingriffe und Bauvorhaben im Vorhabengebiet führen zu erheblichen 
Eingriffen, Veränderungen und Beeinträchtigungen der Kulturdenkmale. Gemäß § 1 
und § 9 DenkmSchG LSA sind archäologische Kulturdenkmale im Sinne des 
DenkmSchG LSA zu schützen, zu erhalten und zu pflegen (substanzielle 
Primärerhaltungspflicht). Vor Beginn der Baumaßnahmen müssen entsprechend     
§ 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA fachgerechte archäologische Dokumentationen nach 
den derzeitig gültigen Standards des Landesamtes für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt durchgeführt werden (Sekundärerhaltung). Die 
Realisierung der Baumaßnahme kann erst in Angriff genommen werden, wenn die 
archäologische Dokumentation abgeschlossen ist. 

11.2 Altlastenverdacht
Sollten Anhaltspunkte für Kontaminationen bzw. organoleptische Auffälligkeiten 
(Geruch, Aussehen) des Bodens vorliegen, so ist die Untere Bodenschutzbehörde 
des Landkreises Harz unverzüglich zu informieren. Es ist dann eine weitergehende 
Untersuchung dahingehend erforderlich, ob der Verdacht einer schädlichen 
Bodenveränderung oder Altlast besteht bzw. ausgeräumt werden kann.

11.3 Kampfmittel 
Bei der Durchführung von Tiefbauarbeiten und sonstigen erdeingreifenden 
Maßnahmen muss mit dem Auffinden von Bombenblindgängern bzw. Kampfmitteln 
gerechnet werden. Vor dem Beginn solcher Maßnahmen ist deshalb eine 
Kampfmittelfreigabebescheinigung beizubringen.

11.4 Baugrunduntersuchungen
Der tiefere geologische Untergrund des Vorhabens wird aus Gesteinen des Mittleren 
Keuper gebildet, die potentiell subrosionsgefährdete Horizonte aufweisen. Aufgrund 
des Vorhandenseins dieser Horizonte und durch den entsprechenden Aufbau des 
Untergrundes liegt hier eine potentielle Gefährdung vor.

Konkrete Hinweise auf Subrosionsauswirkungen, wie Erdfälle oder lokale 
Senkungen, sind allerdings im Fachinformationssystem Ingenieurgeologie des 
Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) im Bereich des 
Vorhabens und in der näheren Umgebung bisher nicht dokumentiert, so dass eine 
Gefährdung hier derzeit als gering eingeschätzt wird.

Gemäß der digitalen Geologischen Karte und nahegelegenen Bohrungen kommt im 
betreffenden Bereich unter Geländeoberkante Löss vor. Löss ist im trockenen 
Zustand relativ standfest. Allerdings nimmt Löss, aufgrund seiner hohen Porosität, 
leicht Wasser auf. Mit steigender Wasseraufnahme kommt es zu 
Konsistenzveränderungen bis hin zur Verflüssigung, was zu Setzungen an 
Bauwerken (Rissbildungen) führen kann. Falls Versickerungen geplant sein sollten, 
gilt: Durch das Versickern von Oberflächen- bzw. Traufenwässer im Bereich von 
baulichen Anlagen können somit Schäden verursacht werden. 
Untergrundversickerungen von Wasser sollten deshalb in Gebieten mit 
Lössverbreitung grundsätzlich nicht in der Nähe baulicher Anlagen vorgenommen 
werden. Bei vorgesehenen Wasserversickerungen sollte die 
Wasseraufnahmefähigkeit des Untergrundes im Rahmen der 
Baugrunduntersuchung überprüft werden.

11.5 Löschwasserversorgung
Für die Löschwasserversorgung im Industriegebiet (GI) sind unter Berücksichtigung 
der Möglichkeit von 2 Vollgeschossen und einer möglichen Geschossflächenzahl    
> 0,7 bei einer mittleren Gefahr der Brandausbreitung normgerechte 
Löschwasserentnahmestellen mit einem Leistungsvermögen von 192 m³/h 
(entspricht 3.200 l/min) über 2 Stunden erforderlich. Darüber hinaus gehende 
Löschwasserbedarfe sind seitens des Bauherrn abzusichern    ggf. als Auflage im 
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens. 

11.6  Maßnahmen Artenschutz
Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffe in Natur 
und Landschaft sind:
- Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit (Brutzeit = Anfang März bis Ende 

August) und das Abschneiden oder auf den Stock setzen von u. a. Bäumen, 
Hecken und Gebüsche ist in dieser Zeit nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verboten.

- Weitgehender Erhalt der vorhandenen Heckenstrukturen in den Randbereichen 
des Plangebietes in ihrer derzeitigen Ausprägung 

- Einrichtung einer gebäudefreien Pufferzone von mindestens 20 m zwischen den 
geplanten Gebäuden zu den angrenzenden Gehölzbeständen und zur 
Schilffläche im Westen

- Beschränkung der Lichtimmission durch Wahl geeigneter Leuchtmittel, indirekte 
und zeitlich beschränkte Beleuchtung

- Keine Baustelleneinrichtungsflächen im Abstand von weniger als 10 m zum 
Gewässer

- Zulassen der Selbstbegrünung von Freiflächen, Verzicht auf Einsaat 
insbesondere von Gräsern zur Förderung standortheimischer Pflanzenarten und 
eines größeren Blüten- und Insektenreichtums; ggf. Einsaat von Freiflächen mit 
einer krautreichen Blühmischung aus mehrjährigen Arten

- Reduzierung der Pflegeintensität von Rasen- und Wiesenflächen, Zulassen der 
Entwicklung von Kraut- und blütenreichen Saumstrukturen entlang von Hecken

11.7  Maßnahmen Bodenschutz
Gemäß § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist Boden ein Schutzgut. 
Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffe in den 
Boden sind:
- Aushaltung des Mutterbodens und Wiederverwendung
- Beschränkung der Vollversiegelung auf das notwendige Mindestmaß 
- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Nebenflächen
- Keine Verwendung von schwerer Technik 
- Anordnung der Baukörper
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